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1. VORBEMERKUNGEN

1.1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG

Der Flächennutzungsplan (FNP) – vorbereitender Bauleitplan – stellt eine koordinierende

flächendeckende Planung in den Grundzügen nach den absehbaren Erfordernissen für das

gesamte Stadtgebiet dar. Das damit erarbeitete Bodennutzungskonzept verkörpert die

Ordnungs-, Koordinations- und Entwicklungsfunktion für die gesamte Stadt mit ausreichenden

Entfaltungsspielräumen nach den voraussehbaren Bedürfnissen. Der Flächennutzungsplan

wird für einen Zeitraum von etwa 10 bis 15 Jahren (= Prognosezeitraum bis 2040) aufgestellt.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB gilt: Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche

Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch

in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine

dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung

der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine

menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu

entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der

Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Er stellt ein Planwerk dar, welches Standortentscheidungen und Flächenzuordnungen unter

Berücksichtigung des Landesentwicklungsplans (LEP 2013) u. dem Regionalplan Südwest-

sachsen sowie den Nachbargemeinden-/Städten, der Träger öffentlicher Belange und

Öffentlichkeit vereint.

Er dient als Instrument zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und ist somit ein

förmliches Instrument der Stadtplanung. Der Flächennutzungsplan stellt damit keine grund-

legende kartographische Darstellung des Ist-Zustandes, sondern vielmehr eine in die Zukunft

gerichtete konzeptionelle Entwicklungsplanung dar. Er verdeutlicht auf welchen Flächen eine

bestimmte Nutzung bereits vorhanden ist bzw. zukünftig etabliert werden soll.

Zu einer zielorientierten Steuerung gilt es die demographische Entwicklung nachvollziehbar,

auf Basis von Bedarfsermittlungen sowie Auswertung von Statistiken, abzubilden und darauf

aufbauend Prognosen für eine zukünftige Entwicklung auf dem Wohnungs-, Gewerbe- und

Dienstleistungssektor abzuleiten. Durch diese Informations- und Steuerwirkung wird erreicht,

dass bauliche Maßnahmen der zukünftigen Bauflächenentwicklung nicht entgegenstehen o.

diese erschweren. Der Flächennutzungsplan steuert somit die Funktion als rahmensetzende

Bindung für die verbindliche Bauleitplanung.

Diese kommunale Flächennutzungsplanung stellt ein Programm der Stadt dar, das für sie

selbst und andere Behörden / öffentliche Planungsträger gemäß § 7 BauGB bindend ist. Die
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Nutzungsdarstellungen des FNP sind grundsätzlich wegen der Großmaßstäblichkeit nicht

grundstücksbezogen o. parzellenscharf. Eine unmittelbare Außenwirkung bzw. Rechte und

Pflichten für den einzelnen Bürger bestehen nicht. Jedoch sollen bei der Aufstellung des FNP

die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen werden.

Darauf aufbauend kann die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) gesteuert werden,

da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln

sind (Entwicklungsgebot), es sei denn der Bebauungsplan reicht aus, um die städtebauliche

Entwicklung zu ordnen.

Eine besondere Bedeutung kommt dem FNP insbesondere bei der Steuerung der Zulässig-

keit von bestimmten privilegierten Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB), der

Steuerung von sonstigen Vorhaben im Außenbereich (§ 35 Abs. 2 BauGB), wo der FNP als

beachtlicher öffentlicher Belang gilt (§ 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB), der Steuerung von

Innenbereichssatzungen (§ 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB) sowie der Vorkaufsrechte der Stadt für die

Flächen die im FNP als Wohnbaufläche oder Wohngebiet dargestellt sind

(§ 24 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), zu.

Für Wildenfels und Härtensdorf wurde ein Flächennutzungsplan bis zur Genehmigungsreife

erstellt. Mit den Eingemeindungen von Schönau, Wiesenburg und Wiesen wurde dieser jedoch

entsprechend der Festlegungen BauGB nicht beschlossen.1

Einen gemeinsamen rechtskräftigen Flächennutzungsplan für die Stadt Wildenfels mit

seinen Ortsteilen Härtensdorf, Schönau, Wiesen und Wiesenburg gibt es nicht. Dieser stellt

die Grundlage für die geordnete bauliche Weiterentwicklung der Gesamtstadt als nach-

haltiges städtebauliches Planungsziel u. unter dem Planungsgrundsatz der Berücksichtigung

aller abwägungserheblichen Belange gemäß § 1 Abs. 6 BauGB dar.

Der Flächennutzungsplan ist ein komplexes Planwerk, welches in Eigenverantwortung der

Stadt (§ 2 Abs. 1 BauGB) aufgestellt wird. Er besteht aus der Planzeichnung mit einer Dar-

stellung von Flächen (behördenverbindliche Darstellungen zur Art der Bodennutzung gemäß

§ 5 Abs. 2 BauGB i. V. m. Kennzeichnung und Nachrichtliche Übernahmen gemäß

§ 5 Abs. 3, 4 und 4a BauGB) sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht. Als

Anlagen wurden Übersichtspläne mit auszugsweisen Darstellungen aus dem FNP und

Regionalplan Südwestsachsen erstellt, die die einzelnen Planaussagen verdeutlichen.

1  Städtebauliches Entwicklungskonzept Stadt Wildenfels, Stand: 09/2008
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Planerisches Grundkonzept:

- Fundierte Bestandsaufnahme ist die wichtigste Grundlage der Flächennutzungsplanung

nach den Kriterien Mängel, Bindung und Chancen

- Typisierte (Kategorien der BauNVO) Realnutzungskartierung; Tiefe und Genauigkeit

abhängig von Stadtgröße, Zeit- und Finanzrahmen, Konfliktlagen, Regelungstiefe des FNP

- Potenziale im Bestand erfassen (§ 30, § 33 und § 34 BauGB)

- Restriktionen: Nutzungseinschränkungen, Mobilisierung, Vorbelastungen

- Erfassung sozioökonomische Daten als Grundlage der Prognose und Bedarfsermittlung

(Bevölkerung, Haushalte, Wanderungssalden, Pendler, Arbeitsstätten, Beschäftigte)

- Prognose: Plausibilität und Eintrittswahrscheinlichkeit der Annahmen

- Bedarfsanalyse: Richt- Orientierungswerte, bedarfs- o. nachfrageorientiert, Machbarkeit

und Finanzierbarkeit

- Prioritätensetzung, Flächeninanspruchnahme, Verfügbarkeit, Mobilisierung

Bedarfsermittlung

- Entwicklungspotenziale (Leerstände, Innenentwicklungspotenziale)

- Zielerreichung durch Neuaufstellung:

Innenentwicklungspotenzial gewinnt zunehmend an Bedeutung, weshalb Leerstände,

Baulücken (Baulückenkataster) o. Umnutzungspotenziale gerade in Orten ohne zentral-

örtliche Bedeutung in die Prognose einzustellen sind

Bewertung der Potenziale nach Verfügbarkeit und Umnutzbarkeit sinnvoll

- Zielkonflikte: trotz Bevölkerungsverlusten steigende Nachfrage nach Wohnbauflächen für

Eigenheime in neuen Wohngebieten

- Prognose:

Der FNP ist ein in die Zukunft gerichtetes Planungsinstrument, welcher die beabsichtigte

Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde darstellt

(§ 5 Abs. 1 BauGB).

Aus dieser gesetzlichen Vorschrift ergibt sich, dass die Stadt ihren FNP auf Grundlage von

Prognosen bzw. Bedarfsabschätzungen für einen voraussehbaren Planungs-zeitraum

erarbeiten muss. Eine wesentliche Kenngröße für die weitere Entwicklung einer Stadt stellt

dabei die künftige Bevölkerungsentwicklung dar. Dies betrifft insbesondere die Planung

von Siedlungsflächen und Infrastruktureinrichtungen.

- Untersuchungstiefe:

Daten Statisches Landesamt ausreichend, ggf. kritische Überprüfung, wenn Daten

veraltet. Datenbasis möglichst aktuell, in langen Verfahren notfalls zum Verfahrensende

überprüfen.
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- Bevölkerungsentwicklung:

Ausgangspunkt für die Vorausschätzung der künftigen Bevölkerungsentwicklung ist ein

Rückblick in die Vergangenheit (Daten des Statistischen Landesamts) und die Unter-

suchung der entwicklungsbestimmenden Faktoren. Die Bevölkerungsentwicklung wird

bestimmt durch die natürliche Entwicklung (Geburten und Sterbefälle) und durch

Wanderungen (Zu- und Fortzüge über die Stadtgrenzen).

- Ermittlung Wohnraumbedarf:

Bestand an Miet- und Eigentumswohnungen, ggf. Leerstandsquote, ggf. Nachverdich-

tungspotenzial und Berechnung des zukünftigen Bedarfs unter Berücksichtigung der

Altersstruktur.

Durchschnittliche Größe Mietwohnung (50-90 m²)

Durchschnittliche Größe Eigenheim (100-150 m²)

- Prognosetechnik:

Trendextrapolation – Vergangenheitswerte werden grob in die Zukunft projiziert – oder

Nachfrageorientierung

- Beschäftigten und Wirtschaftsentwicklung:

Ausgangspunkt des Gewerbeflächenbedarfs ist ein Rückblick in die Entwicklung der

Sektoren Landwirtschaft, Dienstleistungen u. Industrie. Bedarf wird bestimmt durch Ver-

lagerung, Erweiterung und Neuansiedlung. Der Bedarf an gewerblichen Bauflächen kann

u.a. durch Verlängerung der Vergangenheit festgestellt werden (Baufertigstellungen) o.

auch durch eine Bedarfsermittlung bei Flächenkennziffern pro Beschäftigten. Die

Bedarfsbestimmung von Bauflächen ergibt sich aus Bestand + Bestandsreserven +

Fehlbedarf bzw. – Überhang.

- Bedeutung der Begründung der Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen § 1a Abs. 2

BauGB:

Nur dem Zweck genügende Innenentwicklungspotenziale sind Alternativen.

Aktivier- und Nutzbarkeit von Innenentwicklungspotenzialen entscheidend und abhängig

davon, ob bspw. Potenziale dem geplanten Nutzungszweck entsprechen, diese auf dem

Markt verfügbar sind (Kooperation der Eigentümer) o. auch ob eine zeitnahe Nutzbarkeit

gegeben ist.

1.2 INTEGRIERTER LANDSCHAFTSPLAN

Gemäß § 9 Abs. 1 BNatSchG hat die Landschaftsplanung die Aufgabe, die Ziele des

Naturschutzes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren

und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen

und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft

im Planungsraum auswirken können.
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§ 5 Abs. 1 BauGB - Inhalt des Flächennutzungsplans (Auszug)

Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten

städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren

Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen.

§ 11 BNatSchG - Landschaftspläne und Grünordnungspläne (Auszug)

(1) Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des

Naturschutzes u. der Landschaftspflege werden auf der Grundlage der Landschafts-

rahmenpläne für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen, dargestellt. Die Ziele

der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der

Raumordnung sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 Absatz 3 genannten

Angaben enthalten, soweit dies für die Darstellung der für die örtliche Ebene

konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich ist. Abweichende

Vorschriften der Länder zum Inhalt von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie

Vorschriften zu deren Rechtsverbindlichkeit bleiben unberührt.

(2) Landschaftspläne sind aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf Erfordernisse

u. Maßnahmen i. S. d. § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich ist, insbesondere weil

wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum eingetreten,

vorgesehen oder zu erwarten sind. Grünordnungspläne können aufgestellt werden.

(3) Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse u.

Maßnahmen des Naturschutzes u. der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach

§ 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen u. können als Darstellungen oder

Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufge-

nommen werden.

§ 7 SächsNatSchG - Landschaftspläne u. Grünordnungspläne

(zu § 11 Abs. 3 BNatSchG):

Über § 11 Abs. 3 BNatSchG hinaus sind, soweit geeignet, die Grundlagen und Inhalte der

Landschaftsplanung nach § 9 Abs. 3 BNatSchG als Darstellung in den Flächennutzungsplan

o. als Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen. ….

§ 9 Abs. 3 BNatSchG - Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung; Ermächtigung zum

Erlass von Rechtsverordnungen:

Die Pläne sollen Angaben enthalten über

1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft,

2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege,

3. die Beurteilung des vorhandenen u. zu erwartenden Zustands von Natur und Landschaft

nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte,

4. die Erfordernisse u. Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere
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a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Natur und

Landschaft,

b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des Kapitel 4 sowie

der Biotope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten der Tiere und Pflanzen wild

lebender Arten,

c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage o. ihrer natürlichen Entwicklungs-

möglichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege,

insbesondere zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie zum

Einsatz natur- und landschaftsbezogener Fördermittel besonders geeignet sind,

d) zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung und des Netzes

„Natura 2000“,

e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung u. zur Regeneration von Böden, Gewässern,

Luft und Klima,

f) zur Erhaltung u. Entwicklung von Vielfalt, Eigenart u. Schönheit sowie des Erholungs-

wertes von Natur und Landschaft,

g) zur Erhaltung u. Entwicklung v. Freiräumen im besiedelten u. unbesiedelten Bereich.

Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschaftsplanung für die Raumordnungs-

pläne u. Bauleitpläne ist Rücksicht zu nehmen. Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz u. nukleare Sicherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des

Bundesrates die für die Darstellung der Inhalte zu verwendenden Planzeichen zu regeln.

Für die Stadt Wildenfels wurde kein separater Landschaftsplan erstellt. Alle erforderlichen

umwelt- und naturschutzfachlich relevanten Sachverhalte wurden in den Flächennutzungs-

plan mit Begründung inklusive Anlagen und Umweltbericht integriert.

1.3 PLANVERFAHREN

Das Verfahren wird nach BauGB im zweistufigen Verfahren durchgeführt.

Der Aufstellungbeschluss zum Flächennutzungsplan (FNP) wurde vom Stadtrat am

21.03.2019 (Beschluss-Nr. 329/53/2019) beschlossen und durch die Veröffentlichung im

Amtsblatt der Stadt Wildenfels - Wildenfelser Anzeiger (amtliches Verkündungsblatt) am

18.04.2019 bekannt gemacht.

Der Vorentwurf zum FNP mit Begründung und Umweltbericht wurde durch den Stadtrat am

09.09.2021 (Beschluss-Nr. 148/25/2021) gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom

15.10.2021 und vom 22.02.2022 (vereinzelt nächträglich) zur Abgabe einer Stellung-nahme

aufgefordert.
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Die Stadt Wildenfels hat die Öffentlichkeit im Rahmen einer öffentlichen Auslegung im

Zeitraum vom 25.10.2021 bis 10.12.2021 frühzeitig gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die Ziele

der Planung und deren Auswirkungen informieren, was durch Veröffentlichung im Amtsblatt

der Stadt Wildenfels – Wildenfelser Anzeiger (amtliches Verkündungsblatt) vom 15.10.2021

ortsüblich bekannt gemacht wurde. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die

auszulegenden Unterlagen wurden gemäß § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB zusätzlich ins Internet

eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich gemacht.

Der Stadtrat hat gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden

und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit zum Vorentwurf am

07.05.2024 (Beschluss-Nr. 305/55/2024) abgewogen. Diese Stellungnahmen zum Vorent-wurf

in Verbindung mit der Abwägung wurden ergänzend in die Unterlagen zum Entwurf

eingearbeitet und beachtet.

Der Entwurf zum FNP mit Begründung und Umweltbericht wird durch den Stadtrat gebilligt und

zur Veröffentlichung im Internet und zur Auslegung bestimmt.

Die von der Planung betroffenen Behörden u. sonstigen Träger öffentlicher Belange werden

im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Die Veröffentlichung der Unterlagen zum Entwurf nach § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der

Öffentlichkeit) erfolgt auf der Internetseite der Stadt, über ein zentrales Internetportal des

Landes sowie durch eine öffentliche Auslegung in der Stadt. Diese Veröffentlichung im Inter-

net sowie die öffentliche Auslegung werden auf der Internetseite und durch Veröffentlichung

im Wildenfelser Anzeiger (amtliches Verkündungsblatt) ortsüblich bekannt gemacht.

Der Stadtrat wird gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden

und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit abwägen.

Ist keine erneute Auslegung erforderlich, wird der Stadtrat den Feststellungsbeschluss über

den Flächennutzungsplan beschließen.

Der Flächennutzungsplan ist durch das Landratsamt Zwickau genehmigen zu lassen. Nach

ortsüblicher Bekanntmachung der Genehmigung wird der Flächennutzungsplan wirksam.
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1.4 RECHTSGRUNDLAGEN

Bundesrecht

- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),

das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI.I 2023 I Nr.394) geändert

worden ist

- Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.08.2017

(BGBl. I S. 3290), das durch Artikel 14b des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr.

405) geändert worden ist

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom

17.05.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom

03.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340) geändert worden ist

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung

(BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786), die durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des

Planinhalts - Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58), die

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt

durch Artikel 48 des Gesetzes v. 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22.12.2023

(BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist

- Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft

(Bundeswaldgesetz) vom 02.05.1975 (BGBI. I S. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des

Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBI. I S. 3436) geändert worden ist

Landesrecht

- Sächsische Bauordnung (SächsBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 11.05.2016

(SächsGVBl. S.186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.03.2024

(SächsGVBl. S. 169) geändert worden ist

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) i.d.F. der Bekanntmachung vom

09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.05.2024

(SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist

- Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (SächsNatSchG) vom

06.06.2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt das Gesetz vom 22.07.2024 (SächsGVBl.

S. 672) geändert worden ist
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- Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 03.03.1993 (SächsGVBl. S. 229), das zuletzt

durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

- Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) v. 12.07.2013 (SächsGVBl. S.503), das zuletzt

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19.06.2024 (SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist

- Sächsisches Waldgesetz (SächsWaldG) vom 10.04.1992 (SächsGVBl. S. 137), das

zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19.08.2022 (SächsGVBl. S. 486)

geändert worden ist

- Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S.706), das durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 12.06.2024 (SächsGVBI. S. 522) geändert worden ist

- Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S. 582),

verbindlich seit 31.08.2013

Regionalplanung

- Regionalplan Südwestsachsen – in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.10.2011

(SächsABl. 40/2011)

- Satzungsfassung Regionalplan Region Chemnitz – in der Fassung des Satzungs-

beschlusses vom 20.06.2023

1.5 KARTEN- UND DATENGRUNDLAGE

Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezieht sich

mit seinen Darstellungen auf das gesamte Gebiet der Stadt Wildenfels mit den Ortsteilen

Wiesen, Wiesenburg, Schönau, Härtensdorf und Wildenfels, welches im südlichen Teil des

Landeskreises Zwickau liegt. Die Gesamtfläche beträgt 20,69 km² (2.069 ha).

Die Darstellungen erfolgen auf der Grundlage der digitalen topographischen Karten DTK 10

im Maßstab 1:10.000. Das amtliche Lage-/Höhenbezugssystem ist ETRS UTM33 / DHHN92.

Folgende Datengrundlagen wurden für die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt

Wildenfels herangezogen:

Geodaten / Sonstiges

- Orthofotos

(Staatsbetrieb Geoinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN), Erzeugung: 01/2015)

- DTK 10

(Staatsbetrieb Geoinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Stand: 2014 & 2019)

- Landkreis-, Verwaltungsgemeinschafts-, Stadt-, Gemark.- u. Flurstk.- grenzen

(Stadt Wildenfels / Staatsbetrieb Geoinformation u. Vermessung Sachsen (GeoSN) –

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS), Stand: 2019)

- Raumgliederung / Kulturlandschaftseinheiten

(LfULG - https://www.natur.sachsen.de/naturraum-und-landnutzung-in-sachsen-

7150.html, Zugriff: 06/2021)
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- Radwege/Wanderwege

(Radwegedatenbank (SachsenNetzRad), geoportal.sachsen.de, Zugriff: 06/2021)

- Reitwege

(Staatsbetrieb Sachsenforst – FGIS_services WMS-Dienst, Zugriff: 06/2021

https://www.sbs.sachsen.de/forstliche-kartendienste-18448.html,

- Interaktive Karte der Lärmkartierung 2017

(LfULG - http://www.umwelt.sachsen.de/karten-und-gis-daten-zum-fachthema-larm-

6374.html#a-6461, Zugriff: 06/2021)

- Vorortbesichtigungen (N1 Ingenieurgesellschaft mbH, Stand 05./08.08.2019)

Boden / Geologie (und Fläche) / Altlasten

- Thema Boden (LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm, LfULG –

Datenportal iDA, Zugriff: 06/2021)

- Thema Geologie (LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm, LfULG –

Datenportal iDA, Zugriff: 06/2021)

- Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen, für Rahmen- und Hauptbetriebspläne und

mit Bergbauberechtigungen (Sächsisches Oberbergamt, Stand 01/2021 und 11/2021)

- Auskunft aus dem Sächsischen Altlastenkataster – SALKA (Landratsamt Zwickau

Untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde, Stand: 06/2019)

- Deponieflächen (Entsorgungsgesellschaft Zwickauer Land mbH – EGZ mbH, Stand:

05/2022 und Landesdirektion Sachsen, Stand: 11/2022)

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

- Naturräume Sachsens (NaturraumViewer - Naturräume Sachsens (LFZ), Landes-

forschungszentrum e.V., http://www.naturraeume.lfz-dresden.de/, Zugriff: 06/2021)

- Potenzielle natürliche Vegetation (LfULG - https://www.natur.sachsen.de/potentielle-

naturliche-vegetation-in-sachsen-22205.html, Zugriff: 06/2021)

- Biotop- und Landnutzungskartierung - BTLNK

(LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm, LfULG – Datenportal iDA,

Zugriff: 06/2021)

- Biotopverbund

(LfULG: Fachvorschlag Kernflächen Biotopverbund (KFBV) Sachsen, Stand: 06/2014)

- Ausgleichsflächen (KISS/KoKaNat - LISt Gesellschaft für Verkehrswesen u. Ingenieur-

technische Dienst-leistungen mbH bereitgestellt durch die Landratsamt Zwickau Untere

Naturschutz-behörde Stand: 09/2019)

- Naturdenkmale – Bäume und Flächennaturdenkmale

(Landratsamt Zwickau Untere Naturschutzbehörde, Stand: 09/2019)

- Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Landschaftsschutzgebiete

(Landratsamt Zwickau Untere Naturschutzbehörde, Stand: 09/2019)
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- Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung in der Region Chemnitz

(Landratsamt Zwickau Untere Naturschutzbehörde, Stand: 09/2019)

- Gesetzlich geschützte wertvolle Biotope im Offenland

(Landratsamt Zwickau Untere Naturschutzbehörde, Stand: 09/2019)

- Waldbiotopkartierung (Staatsbetrieb Sachsenforst, Stand: 12/2019)

- Waldfunktionenkartierung (Staatsbetrieb Sachsenforst,

https://www.sbs.sachsen.de/forstliche-kartendienste-18448.html, Zugriff: 06/2021)

- Waldbestand (Staatsbetrieb Sachsenforst, Stand 12/2019; Untere Forstbehörde Land-

ratsamt Zwickau, Stand 07/2022 und 10/2024; Planungsverband Region Chemnitz, Stand

12/2021

- Waldvermehrungsplanung

(Staatsbetrieb Sachsenforst, https://www.sbs.sachsen.de/forstliche-kartendienste-

18448.html, Zugriff: 10/2024)

Denkmalschutz

- Kultur- / Einzeldenkmale (flächig, linienhaft, punktuell) inklusive Denkmalliste

(Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Stand: 06/2019)

- Archäologische Denkmale (Landesamt für Archäologie Sachsen, Stand: 06/2019)

Wasser

- Gewässernetz Sachsen

(LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=flg,

Zugriff: 06/2021)

- Wasserschutzgebiete

(LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=flg,

Zugriff: 06/2021)

- Festgesetzte Überschwemmungsgebiete

LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm, LfULG – Datenportal iDA,

Zugriff: 10/2024)

- Hochwasserrisikogebiete – HWRMRL

(LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=flg,

Zugriff: 06/2021)

- HWSK Los 9 - Zwickauer Mulde von TS Muldenberg bis Amtsgrenze StUFA Plauen

(Landestalsperrenverwaltung Sachsen / Ingenieurgemeinschaft Gauff Ingenieure – Prof.

Hartung + Partner GmbH, Stand: 02/2005)

- Gewässer mit signifikatem Hochwasserrisiko, Bereich Stadt Wildenfels

(LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm, LfULG – Datenportal iDA,

Zugriff: 10/2024)
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- Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) für die Gewässer II. Ordnung – Wilden-

felser Bach und Härtensdorfer Bach (Bauer Tiefbauplanung GmbH, Stand: 05/2013)

- Thema Wasser (LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm, LfULG –

Datenportal iDA, Zugriff: 06/2021)

Klima

- Klimatypen

(Landesforschungszentrum e.V. / http://www.naturraeume.lfz-dresden.de/, Schwanecke &

Kopp (1969), Zugriff: 06/2021)

- Temperaturen, Niederschläge und Wind

(Regionales Klimainformationssystem (ReKIS), http://rekis.org, verschiedene Messdaten,

Zugriff: 06/2021)

Leitungsbestand

- Kommunale Kläranlagen

(LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=flg,

Zugriff: 06/2021)

- Verdichtungsgebiete, festgestellt nach § 10 SächsKomAbwVO

(LfULG - https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/10002.htm?data=flg,

Zugriff: 06/2021)

- Gasleitungen mit Druckregelanlagen und Schutzstreifen (inetz GmbH, Stand:

07/2019)

- Trinkwasserleitung / Trinkwasserfernleitungen mit Schutzstreifen (Zweckverband

Fernwasser Südsachsen, Stand: 03/2020)

- Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, Niederschlagswasser sowie Lösch-

wasserbereitstellung

(Wasserwerke Zwickau; Stand: 07/2019)

- Strom- und Hochspannungsanlagen sowie Mittel- und Niederspannungsanlagen -

oberirdisch und unterirdisch

(MITNETZ – Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH Netzregion Süd-Sachsen mbH;

Stand: 08/2019)

- Telekommunikationsanlagen / Trassenauskunft (Deutsche Telekom, Stand: 12/2019)

Datenbereitstellung durch die Stadt Wildenfels

- verbindl. Bauleitplanung der Stadt Wildenfels (Stand: 03/2020 & 07/2022 & 10/2024)

- Autobahn, Staats- u. Kreisstraßen, Bahnanlagen (Zuordnung nach Flurstück.; Stand:

07/2019)

- Daten des Einwohnermeldeamtes von 1999 bis 2020 (Stand: 07/2021)

- Baulückenpotenzial / Planungsflächen Wildenfels (nur verbal, Stand: 07/2020, 06/2021

und 07/2022)

- Trink- und Abwasserleitungen der Stadt Wildenfels (Stand: 06/2019)
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- Städtebauliches Entwicklungskonzept 2008 der Stadt Wildenfels

(Stand: 09/2008)

- Übersicht Flurstücke - gewerbliche Nutzung der Stadt Wildenfels (Stand: 08/2019)

- Gewerbe- und Wirtschaftsstruktur der Stadt Wildenfels (Stand: 01/2020)

- Entwurf zum Brandschutzbedarfsplan der Stadt Wildenfels – Planungszeitraum 2022

-2026 (Stand: 06/2022)

Statistische Daten

- https://www.statistik.sachsen.de

https://www.statistik.sachsen.de/html/bevoelkerung.html

https://www.statistik.sachsen.de/html/bevoelkerungsstand-einwohner.html

https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/bevoelkerungsvorausberechnung.html

https://www.statistik.sachsen.de/html/private-haushalte-wohnen.html

https://www.statistik.sachsen.de/html/wohnungsbestand.html

- Arbeitnehmer-Statistik: Arbeitsmarkt kommunal

(Bundesamt für Arbeit, Statistik, https://statistik.arbeitsagentur.de, Zugriff: 06/2021)

- https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/_node.html

Raumordnungsprognose 2030

Bundesinstitut für Bau-, Stadt – u. Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen

und Raumordnung (BBR), Stand: 11/2012

Raumordnungsprognose 2035 nach dem Zensus

Bundesinstitut für Bau-, Stadt – u. Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen

und Raumordnung (BBR), Stand: 04/2015

Wohnungsmarktprognose 2030

Veröffentlichungen: BBSR (Hrsg.): Wohnungsmarktprognose 2030; BBSR-Analysen

KOMPAKT 7/2015, Mai 2015

Wohnflächennachfrage in Deutschland bis 2030: Daten, Karten, Grafiken

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/fachbeitraege/wohnen-

immobilien/wohnungsmarktprognose/Prognose2030/DatenKartenGrafiken.html;jsessionid

=4152D938D1BAA522510C6BC89A00E654.live21322?nn=2866908

hier: Neubaubedarf – Tabellen XLSX
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2. PLANUNGSGRUNDLAGEN

2.1 LANDESENTWICKLUNGSPLAN SACHSEN

Die Sächsische Staatsregierung hat am 14.08.2013 den LEP 2013 als Rechtsverordnung

beschlossen. Der LEP 2013 wurde gemäß § 7 Abs. 4 Sächsisches Landesplanungsgesetz

(SächsLPlG) im Sächsischen Gesetz- u. Verordnungsblatt vom 30.08.2013 bekannt gemacht

und trat danach in Kraft.

„Der Landesentwicklungsplan ist das zusammenfassende, überörtliche u. fachübergreifende

landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räumlichen Ordnung und Ent-

wicklung des Freistaates Sachsen. Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele u. Grundsätze

der Raumordnung für die räumliche Ordnung und Entwicklung des Freistaates Sachsen auf

der Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie der

Raumentwicklung festgelegt." 2

„Nach dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen

(Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) vom 06.06.2013 (SächsGVBl. S. 451)

übernimmt der Landesentwicklungsplan die Funktion des Landschaftsprogramms. Durch die

frühzeitige Integration wird gewährleistet, dass die raumordnerischen Festlegungen des

Naturschutzes und der Landschaftspflege durch Grundsätze und Ziele der Raumordnung

gesichert werden können." 3

Inhaltliche Schwerpunkte des LEP 2013 sind die Bewältigung der Folgen des demografischen

Wandels, die Sicherung der Daseinsvorsorge, eine ressourcenschonende Mobilität und

integrierte Verkehrsentwicklung, eine effiziente Flächennutzung und die Reduzierung der

Flächenneuinanspruchnahme, die Auslastung u. Funktionsfähigkeit sozialer u. technischer

Infrastruktursysteme sowie der Klimaschutz. Im Landesentwicklungsplan werden die

Zentralen Orte sowie die bedeutsamen Entwicklungsachsen ausgewiesen, aber auch

Vorranggebiete mit überregionaler Bedeutung und Vorbehaltsgebiete definiert. 4

Die Ziele des LEP 2013 sind verbindliche Vorgaben zur Entwicklung, Ordnung und

Sicherung des Raumes und daher bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von

der Kommune zu beachten.

Die Grundsätze des LEP 2013 sind allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und

Sicherung des Raumes als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensent-

scheidungen. Sie sind von öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und

Maßnahmen in der Abwägung oder bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen.

2  Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013
3  Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013
4  Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013
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Gemäß dem LEP 2013 ist das Planungsgebiet wie folgt einzuordnen:

Tabelle 1: relevante Kartenauswertung aus dem LEP 2013

Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Karte 1 - Raumstruktur

Raumkategorien: verdichteter Bereich im ländlichen Raum
Achsen: überregional bedeutsame Verbindungs- und

Entwicklungsachsen:
 -  BAB A72–(Hof)-Plauen-Treuen–Reichenbach–
  Zwickau-(Stollberg–Chemnitz-Dresden)
- B 93–Abschnitt Schneeberg/Wilkau-Haßlau
- S 283 – Abschnitt Hartenstein/Zwickau)

Karte 2 - Mittelbereiche Mittelbereiche des Oberzentrums Zwickau

Karte 3 - Räume mit besonderem
Handlungsbedarf Keine Angaben

Karte 4 - Verkehrsinfrastruktur Vorranggebiete (Z):  Trasse Ausbau A 72 (Ausbau auf 6 Streifen)
Karte 5 - unzerschnittene
verkehrsarme Räume (UZRV)

Keine Angaben

Karte 6 - Landschaftsgliederung Erzgebirgsbecken (überwiegend Plangebiet) und Unteres und Mittleres
Westerzgebirge (im Bereich – OT Wiesen und Wiesenburg)

Karte 7 - Gebietskulisse für die
Ausweisung eines großräumig
übergreifenden Biotopverbundes

Verbindungsbereiche (Entwicklung Flächen für Biotopverbund):
- Agrarräume (südlich vom OT Wildenfels)
- Fluss- und Bachauen bzw. -täler (im Bereich Zwickauer Mulde)

Karte 8 -
Lebensraumverbundsystem für
großräumig lebende Wildtiere mit
natürlichen Wanderungsverhalten

Keine Angaben

Karte 9 - Gebiete mit speziellen
Bodenschutzbedarf

- Gebiete mit Anhaltspunkten oder Belegen für großflächige schädliche
stoffliche Bodenveränderungen

- Gebiete >100 ha mit hoher bis sehr hoher Wassererosionsgefährdung
des Ackerbodens

Karte 10 - Klassifizierung der
Vorkommen von Steine- und Erden-
Rohstoffen, aktiver Steine- Erden-
Bergbau

Klassifizierung der Vorkommen von Steine- und Erden-Rohstoffen:
- Festgesteine inkl. Karbonatgesteine unterschiedlicher Wertigkeiten

(Stufe 2 bis 3) – Kalkbrüche und Andalusitglimmerschiefersteinbruch
- Lehme und Mergel, Stufe 2 – OT Härtensdorf

Karte 11 - Klassifizierung der
Braunkohlelagerstätten, Verbreitung
erz- und späthöffiger Gebiete

Keine Angaben

Karte 12 - Sorbische
Siedlungsgebiete

Keine Angaben

Fachplanerische Inhalte des Landschaftsprogramm (Anhang A1)
Karte A 1.1 - Prägung von
Kulturlandschaftsgebieten durch
historische
Kulturlandschaftselemente

Kulturlandschaftsgebiet:  Waldhufenflur des Erzgebirgsvorlandes
Bewertung der Prägung:  mittel bis hoch

Karte A 1.2 - Suchraumkulisse
Moorrenaturierung

Naturregionen: Lössgefilde und Bergland
Moorkomplexe: Moortypische Biotope/Vegetation ohne kartierte

Torfauflage

Karte A 1.3 - Verbreitung
gefährdeter Tierarten

Anzahl gefährdeter Tierarten je TK10 (Wirbeltiere, Libellen,
Heuschrecken):
- 2 - 42 Arten (D)
- 43 - 66 Arten (C)

Karte A 1.4 - Verbreitung
gefährdeter Pflanzenarten

Anzahl gefährdeter Pflanzenarten ja TK10 (Farn- und Samenpflanzen,
Moose):
- 9 - 51 Arten (D)
- 52 - 84 Arten (C)

Karte A 1.5 – Großflächige
naturnahe Waldkomplexe Keine Angaben

Das Vorhaben ist mit den Zielen (Z) und Grundsätzen (G) des Landesentwicklungsplans

Sachsen vereinbar.
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2.2 REGIONALPLAN SÜDWESTSACHSEN

Für die Stadt Wildenfels gilt der Regionalplan Südwestsachsen (SWS). Er gilt in der Fassung

der Bekanntmachung vom 06.10.2011 (SächsABl. 40/2011). Der Regionalplan umfasst die

Gebiete der bisherigen kreisfreien Städte Plauen und Zwickau sowie die bisherigen Landkreise

Aue- Schwarzenberg, Vogtlandkreis und Zwickauer Land.

„Im Regionalplan werden die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung

des LEP 2003 räumlich und sachlich ausgeformt. Der Regionalplan übernimmt gemäß

§ 4 Abs. 2 Satz 3 SächsLPlG zugleich die Funktion des Landschaftsrahmenplanes nach § 5

des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (SächsNatSchG) vom

03.07.2007 (SächsGVBl. S. 321)." 5

Für die Stadt Wildenfels lassen sich nachfolgende Darstellungen herauslesen:

Tabelle 2: relevante Kartenauswertung aus dem Regionalplan Südwestsachsen 2008

Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Karte 1 – Raumnutzung
(siehe Anlage 11)

Regionalplanerische Ausweisung
Siedlungsstruktur
               Regionaler Grünzug
               Grünzäsur

Freiraumstruktur
Natur und Landschaft – Landschaftsbild/
Landschaftserleben
Vorranggebiet      Vorbehaltsgebiet

Natur und Landschaft – Arten- und Biotopschutz

Natur und Landschaft – Bereitstellung von
Trinkwasser

Hochwasser – Überschwemmungsbereich

Hochwasser – Risikobereich

Landwirtschaft

Wald

Oberflächennahe Rohstoffe
(Nr. 29 Kirchberg/Schelmberg)

5  Regionalplan Südwestsachsen, 2008
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Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Karte 2 – Siedlungswesen

Karte 3 – Raumstruktur

Raumkategorien:

Gemeinden mit besonderen Gemeindefunktionen:

Zentrale Orte:

Achsen:

Karte 4 - Tourismus
Tourismus- und Erholungsgebiete:

Tourismusschwerpunkte:

Ferienstraßen:

Radfernwege:

-  Muldentalradwanderweg

Karte 5 - Landschaftsbereiche mit besonderen
Nutzungsanforderungen

Landschaftsbild und Kulturlandschaft:

Boden/Landschaft:

Wasser:

Klima/Luft:

i
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Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Karte 6 - Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft

Boden:
- Gebiete mit Anhaltspunkten für schädliche

stoffliche Bodenveränderung

Oberirdische Gewässer:
- regionale Schwerpunkte mit Sanierungsbedarf

Karte 8 – Bergbauumgang

Hohlraumgebiete/ -verdachtsgebiete:
- Hohlraumgebiete gemäß §7 SächsHohlrVO

(Gebiete, in denen die Existenz von unter-
irdischen Hohlräumen zu rechnen ist, d.h. in den
unterirdischen Hohlräumen bekannt sind)

Karten der Anlage 1

Karte A 1-1 - Naturräumliche Glieder.
Erzgebirgsbecken und Westerzgebirge
- Untere Westerzgebirge

Karte A 1-2 - Gebiete mit besonderer avifaunistischer
Bedeutung

Rastplätze, Sammelplätze, Zugbahnen

Brut- und Nahrungshabitate
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Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Karte A 1-3 - Gebiete mit besonderer Bedeutung für den
Fledermausschutz

Sommerquartier/Wochenstuben:

Rastquartiere auf Zug / Winterquartiere:

Karte A 1-4 - Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Naturschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete

Karte A 1-5 – Maßnahmen Naturschutz und
Landschaftspflege Ökologischer Verbund:

- Regionale Verbundkulisse [27]
-
Regionale Maßnahmenschwerpunkte:

25 Altsteinbrüche nördlich von Grünau – Sicherung
      und Aufwertung aufgelassener Kalksteinbrüche mit
      Gewässern, Magerrasen und wertvollen
      Artenpotential

Umweltbericht

Umweltbericht

Natura 2000 Gebiete:
- Kalkbrüche im Wildenfelser Zwischengebirge

(EU-Melde-Nr. 5341-302)
- Wildenfelser Bach und Zschockener Teiche

(EU-Melde-Nr. 5341-301)
- Muldetal bei Aue (EU-Melde-Nr.5341-303)

Die vorliegend dargelegten Ziele (Z) u. Grundsätze (G) aus dem Regionalplan Südwest-

sachsen wurden im Flächennutzungsplan berücksichtigt bzw. von gemeindlicher Planung,

freigehalten. Das Vorhaben ist mit den Zielen (Z) und Grundsätzen (G) des Regionalplanes

Südwestsachsen vereinbar.

Eine separate Kartendarstellung zu Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ist der Anlage 11 zu

entnehmen.
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2.3 SATZUNGSFASSUNG DES REGIONALPLANES REGION CHEMNITZ (RP RC)

In der Fassung des Satzungsbeschlusses vom 20.06.2023. Die darin enthaltenen Ziele sind

entsprechend § 3 (1) Nr. 4 ROG in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und somit

als sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 4 (1) ROG in Abwägungs- oder

Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.

Für die Stadt Wildenfels lassen sich nachfolgende Darstellungen herauslesen:

Tabelle 3: relevante Kartenauswertung aus der Satzungsfassung RP Region Chemnitz

Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Regionalplan

Karte 1.1 – Raumnutzung Keine Unterschiede zum RP SWS

Karte 2 – Siedlungswesen

Besonderheiten der Siedlungs- und Bauformen

Karte 3 – Raumstruktur Raumkategorien:

Zentrale Orte:

Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion:

Achsen:

Karte 4 – Tourismus und Erholung Destinationen Sachsen:

Tourismusschwerpunkt:

thematische Straßen, Routen, Wege, Orte und Gebiete
(Kap. 1.8):

Weitere touristische Infrastruktur

Karte 6 – Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen Keine Unterschiede zu RP SWS
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Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Karte 7 – Landschaftsgliederung

Karte 8 – Kulturlandschaftsschutz

Karte 9 – Bereiche der Landschaft mit besonderen
Nutzungsanforderungen

Karte 10 – Besondere Bodenfunktionen
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Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Karte 11 –Sanierungsbedürftige Bereiche der
Landschaft

Karte 12 – Gebiete mit bes. avifaunistischer
Bedeutung

Karte 13 – Gebiete mit bes. Bedeutung für
Fledermäuse

Karte 14 – Siedlungsklima



FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT WILDENFELS BEGRÜNDUNG – ENTWURF

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH, INDUSTRIESTRAßE 1, 08280 AUE-BAD SCHLEMA SEITE 32 VON 185

Bezeichnung Karte Erläuterung zur Darstellung im Plan

Fachplanerische Inhalte der Landschaftsrahmenplanung (Anhang A1)

Karte A – Kernflächen des großräumig übergreif.
Biotopverbunds

Karte C – Großflächig naturnahe Waldkomplexe

Karte D –Landschaftsbildeinheiten

Karte E – Regionale Schutzgebietskonzeption Keine Unterschiede zum RP SWS

Die vorliegend dargelegten Ziele (Z) und Grundsätze (G) aus der Satzungsfassung des

Regionalplanes Region Chemnitz wurden im Flächennutzungsplan berücksichtigt bzw. von

städtebaulicher Planung, freigehalten.

2.4 STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT STADT WILDENFELS

Mit der Novellierung des BauGB im Jahr 2004 wurde in Anlehnung an das Bundesrecht die

Verwendung des landeseinheitlichen Begriffes „Städtebauliches Entwicklungskonzept“

(SEKo) im BauGB (§ 171 b) festgeschrieben. Im SEKo soll nun die beabsichtigte Entwickl. im

gesamten Stadtgebiet unter Beachtung der Möglichkeiten in den Stadtumbaugebieten bzw.

den Städtebaufördergebieten aufgezeigt werden. Mit Aufnahme des „Städtebaulichen
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Entwicklungskonzeptes“ in das BauGB werden diesem eine erhebliche Priorität und ein hohes

Maß an Verbindlichkeit gegeben.

Die Grundlagen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung wurden im städtebaulichen

Entwicklungskonzept der Stadt Wildenfels mit Stand vom September 2008 dargelegt. Es

wurde ein Planungszeitraum bis zum Jahr 2020 betrachtet.

Nachfolgende Erkenntnisse aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept Wildenfels mit

Relevanz für die Ebene des Flächennutzungsplanes sind im Rahmen der Neuaufstellung des

FNP eingeflossen:

- Demografische Entwicklung und Prognosen (fortgeschrieben mit der 8. Regionalisierten

Bevölkerungsvorausberechnung)

- Fachkonzepte (Städtebau u. Denkmalpflege – Wohnen – Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Handel

u. Tourismus – Verkehr u. techn. Infrastruktur – Umwelt u. Klimaschutz – Kultur, Freizeit

u. Sport – Bildung u. Erziehung – Soziales – Finanzen – Handlungsbedarf) mit

Bestandsanalyse und Prognose

- Gesamtkonzept u. Umsetzungsstrategie mit zukünftiger Stadtentwicklungsstrategie

- Maßnahmenkonzeption

2.5 BUNDESVERKEHRSWEGEPLAN

Der Bundesverkehrswegeplan ist das zentrale Steuerungsinstrument zur Planung und

Finanzierung von Neu- u. Ausbaumaßnahmen im Bereich Straße, Schiene u. Wasserstraße.

Dieser wurde am 03.08.2016 durch das Bundeskabinett verabschiedet. Von insgesamt 79

angemeldeten Straßenbauvorhaben wurde für 71 Vorhaben ein Bedarf ermittelt, 8 Maßn.

fanden keine Aufnahme in die Dringlichkeitslisten. Vordringlich eingeordnet wurden 36 Vor-

haben, von den 35 Maßn. im Weiteren Bedarf besteht für 19 Projekte das Planungsrecht. 6

Gemäß dem Bundesverkehrswegeplan 2030 und Landesentwicklungsplan 2013 soll die A72

im Streckenverlauf von Zwickau nach Stollberg/Erzgeb. (Länge 13,2 km) auf sechs Fahr-

streifen erweitert werden. Das Projekt ist in der Dringlichkeitsstufe als weiterer Bedarf

festgelegt worden. Die Notwendigkeit zum Ausbau der Autobahn besteht aufgrund der

Verkehrszunahme, der Schwerverkehrszunahme und dem aktuellen Verkehrsaufkommen

zwischen 48.000 und 59.000 Kfz/24h. Die Landesverkehrsprognose 2025 prognostiziert eine

Verkehrszunahme von 58.000 bis 67.000 Kfz/h. 7

6  https://www.verkehr.sachsen.de/8512.html
7 https://www.bvwp-projekte.de/strasse/A72-G30-SN/A72-G30-SN.html
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2.6 FACHPLANUNGEN UND SONSTIGE NUTZUNGSREGELUNGEN, DIE NACH ANDEREN

GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN FESTGESETZT SIND

2.6.1 Hochwasserschutzkonzept für die Zwickauer Mulde (Los 9)

Nach dem Hochwasser des Jahres 2002 wurde durch die Sächsische Landestalsperren-

verwaltung (LTV) ein Hochwasserschutzkonzept für das Fließgewässer Zwickauer Mulde

erstellt, wobei besonders das HWSK 15 Mulden und Weiße Elster im Regierungsbezirk

Chemnitz, Los 9 „Zwickauer Mulde von TS Muldenberg bis Amtsgrenze StuFA Plauen“ für das

Planungsgebiet relevant ist. Außerdem wurde für die Gewässer II. Ordnung, der Wildenfelser

Bach und Härtensdorfer Bach ein Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) erstellt. Die

Zwickauer Mulde sowie der Wildenfelser Bach sind berichtspflichtige Gewässer der EU-

Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL).

Aus Sicht des Hochwasserrisikomanagements liegen uns derzeit für den Vorhabenbereich nur

Daten aus der Hochwasserschutzkonzeption Los 9 - Zwickauer Mulde von TS Muldenberg bis

Amtsgrenze StUFA Plauen“ (HWSK, Stand 2006) vor, wobei wir jedoch ausdrücklich darauf

hinweisen, dass diese veraltet sind u. nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprechen.

Im Rahmen der Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie werden derzeit

Hochwassergefahren- u. Hochwasserrisikokarten erstellt. Dafür werden zweidimensionale

hydrodynamisch-numerische Modelle zur Ermittlung von Wasserspiegellagen u. Überflutungs-

flächen erstellt/aktualisiert/fortgeschrieben u. zur Berechnung der Wasserspiegellagen und

Überflutungsflächen die neuen hydrologischen Kennwerte verwendet. An der Zwickauer Mulde

erfolgte die Beauftragung für die Modellierung und Kartenerstellung bereits. Dabei werden

mindestens alle hydraulisch relevanten Maßnahmen am und im Gewässer, welche bis Ende

2021 sicher fertiggestellt werden, berücksichtigt („Ist-Zustand 2021"). Mit neuen Ergebnissen

bezüglich der Wasserspiegellagen und Überflutungsflächen ist dann voraussichtlich im

1. Quartal 2022 zu rechnen.8

Nachfolgende Erkenntnisse aus dem HWSK und HWRMP mit Relevanz für die Ebene des

Flächennutzungsplanes sind im Rahmen der Aufstellung des FNP eingeflossen:

- Festgesetzte Überschwemmungsgebiete nach § 72 Sächsisches Wassergesetz (Daten-

portal iDA des LfULG - Veröffentlichung 03/2022, Stand 10/2024 – siehe Anlage 4 und

Planzeichnung)

- Hochwasserrückhaltestaubecken - Stauflächen (Hochwasserrisikomanagementplan -

HWRMP) für ein Gewässer II. Ordnung – Wildenfelser Bach und Härtensdorfer Bach,

Bauer Tiefbauplanung GmbH, Stand: 05/2013 – siehe Anlage 4)

- Gewässer mit signifikantem Hochwasserrisiko (Datenportal iDA des LfULG, Stand 10/2024

– siehe Anlage 4)

8 Stellungnahme Landestalsperrenverwaltung vom 04.11.2021 (AZ: B40-3203/458/132)
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2.6.2 Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Die folgenden beteiligten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden im

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf zur Abgabe

einer Stellungnahme aufgefordert / angeschrieben.

Tabelle 4:  Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

1 Landesdirektion Sachsen, Referat Luftverkehr und Binnenschifffahrt
2 Landesdirektion Sachsen, Referat Raumordnung und Stadtentwicklung
3 Planungsverband Region Chemnitz
4 Landkreis Zwickau
5 Landesamt für Denkmalpflege Sachsen
6 Landesamt für Archäologie Sachsen
7 Sächsisches Oberbergamt
8 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
9 Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Plauen
10 Polizeidirektion Zwickau
11 Polizeirevier Werdau
12 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
13 Naturschutzbund Deutschland (NABU)
14 Grüne Liga Sachsen e.V.
15 Naturschutzverband Sachsen (NaSa) e.V.
16 Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.
17 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
18 Landesjagdverband Sachsen e.V.
19 Landesverband Sächsischer Angler e.V.
20 Landestalsperrenverwaltung Sachsen
21 Staatsbetrieb Sachsenforst
22 Eisenbahn-Bundesamt
23 Landesbeauftragte für Eisenbahnaufsicht (LfB) des Freistaates Sachsen
24 Deutsche Bahn AG DB Immobilien - Region Südost
25 Staatsbetrieb Sächs. Immobilien- und Baumanagement
26 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
27 Industrie- und Handelskammer Chemnitz
28 Wasserwerke Zwickau GmbH
29 Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverband Zwickau/Werdau
30 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
31 inetz GmbH
32 Deutsche Telekom Technik GmbH
33 Vodafone Kabel Deutschland GmbH
34 Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG
35 Entsorgungsgesellschaft Zwickauer Land mbH
36 Zweckverband Fernwasser GmbH
37 GASCADE Gastransport GmbH
38 50Hertz Transmission GmbH
39 Verband der Kleingärtner Zwickau Land e.V.
40 Kreishandwerkerschaft Zwickau
41 Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH
42 Regionale Verkehrsbetriebe Westsachsen GmbH
43 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Wildenfels
44 Ev.-Luth. Kirchgemeinde Härtensdorf zu den Drei Marien
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45 St. Rochus Kirchgemeinde Schönau
46 Wildenfelser Heimatverein e.V.
47 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH
48 DB RegioNetz Infrastruktur GmbH, Erzgebirgsbahn
49 Steinbruch Schelmberg GmbH & Co. KG
50 BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
51 Beak Consultants GmbH
52 Eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG
53 Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen
54 Gemeindeverwaltung Langenweißbach
55 Stadtverwaltung Kirchberg
56 Stadtverwaltung Wilkau-Haßlau
57 Gemeindeverwaltung Reinsdorf
58 Gemeindeverwaltung Mülsen
59 Stadtverwaltung Hartenstein

Auf Basis des Ergebnisses der Beteiligung wurde der vorliegende Entwurf des

Flächennutzungsplanes fortgeschrieben und/oder ergänzt. Die Quellenangabe der

eingearbeiteten Stellungnahmen erfolgt mittels Fußzeile im fortlaufenden Text.

2.6.3 Grundschutzverordnungen zu den FFH-Gebieten

Für die FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Gebiete) „Muldetal bei Aue“, „Kalkbrüche im

Wildenfelser Zwischengebirge“ und „Wildenfelser Bach und Zschockener Teiche“ liegt eine

Grundschutzverordnung vor. Es sind keine SPA-Gebiete (Vogelschutzgebiete) im

Planungsgebiet ausgewiesen.

3. PLANGEBIET

3.1 RÄUMLICHE EINORDNUNG

Die Stadt Wildenfels befindet sich im Freistaat Sachsen und im südlichen Teil des Landkreises

Zwickau. Die sächsische Stadt erstreckt sich mit den Ortsteilen Wildenfels, Härtensdorf,

Schönau, Wiesenburg und Wiesen auf einer Gesamtfläche von 20,69 km² (2.069 ha). Die

Stadt Wildenfels hat funktionelle Aufgaben als Grundzentrum. Das Plan-gebiet ist ca. 10 km

vom Oberzentrum Zwickau und ca. 35 km vom Oberzentrum Chemnitz sowie ca. 10 km vom

Mittelzentrum Schneeberg entfernt.

Die Stadt Wildenfels wird von folgenden Nachbargemeinden/-städten umgeben:

- Gemeinde Langenweißbach im Landkreis Zwickau (Freistaat Sachsen)

- Stadt Kirchberg im Landkreis Zwickau (Freistaat Sachsen)

- Stadt Wilkau-Haßlau im Landkreis Zwickau (Freistaat Sachsen)

- Gemeinde Reinsdorf im Landkreis Zwickau (Freistaat Sachsen)

- Gemeinde Mülsen im Landkreis Zwickau (Freistaat Sachsen)

- Stadt Hartenstein im  Landkreis Zwickau (Freistaat Sachsen)
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Abbildung 1: Lage im Raum
(Quelle: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Stand: 07/2015)

Die verkehrliche Anbindung wird über hergestellt: 9

- die B 93 Zwickau-Schneeberg,

- die S 283 Zwickau-Hartenstein als direkter Autobahnzubringer BAB 72, Anschluss

Zwickau Ost,

- die S 282 Wildenfels-Burkersdorf-Kirchberg, die S 286 Wildenfels-Mülsen-Crossen,

- die Regionalbahnlinie RB 95 Zwickau-Aue-Johanngeorgenstadt sowie

- der I-2 Mulderadweg die regionalen Hauptradrouten II-08 Radroute An der Silberstraße

und der II-64 Floezradweg sowie der Rad- und Reitweg Röthenbach-Bürstenweg

3.2 NATÜRLICHE GRUNDLAGEN / SCHUTZGÜTER

3.2.1 Schutzgut Boden / Geologie (und Fläche)

Naturräumliche Gliederung

Die Stadt Wildenfels liegt gemäß der naturräumlichen Gliederung zu einem Teil im

sächsischen Lössgefilde im Naturraum „Erzgebirgsbecken“. Südwestlich der Zwickauer Mulde

erfolgt der Übergang zum sächsischen Bergland und Mittelgebirge in den Naturraum

„Westerzgebirge – Unteres Westerzgebirge“. 10

9 Städtebauliches Entwicklungskonzept der Stadt Wildenfels, Stand: 09/2008
10  www.naturraeume.lfz-dresden.de
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Geomorphologisch ist das Gebiet wesentlich durch flachwellige bis hüglige Plateauflächen

geprägt, welche durch das Kerbsohlental der Zwickauer Mulde und ihrer Zuflüsse durchzogen

werden. Während die Täler östlich von Wiesenburg noch steilwandig und tief in den Teil

kontaktmetamorphen Schiefer des Westerzgebirge eingeschnitten sind, werden die nach

Nordwesten, auf Wilkau-Haßlau und Zwickau zu, zunehmend breiter und flacher. Des

Weiteren erstreckt sich der aus Kalk- und Diabasgestein bestehenden Höhenzug „Wildenfelser

Zwischengebirge“, der sich von Wiesenburg im Westen über 4 km bis zur Augustushöhe bei

Grünau im Osten ausbreitet. Der Höhenzug (ca. 2 km breit) wird im Süden von der Aue der

Zwickauer Mulde, im Norden vom Tal des Wildenfelser Baches begrenzt. Während die

Muldeaue bei 291 bis 300 m über NN liegt, erreichen die markanten Höhen 414 m über NN

(Aschberg) und 429 m über NN (Augustenhöhe). Im Tal des Wildenfelser Baches zählen der

Herbstberg mit 419 m über NN und die Weinleite mit 370 m über NN mit zu den höchsten

Erhebungen. 11 Das Schloß Wildenfels wurde auf dem Bergsporn an der Einmündung des

Härtensdorfer in den Zschockener Bach auf ca. 360 m Höhe errichtet. Weiterhin umfasst das

Gebiet den „Kiefricht“, eine markante bewaldete Erhebung am rechten Ufer der Zwickauer

Mulde bei Silberstraße, das Lohbachtal südöstlich von Friedrichsgrün, die Talhänge von

Schönau, das Stadtgebiet von Wildenfels und einschließlich der Weinleithe.

Geologie

Der geologische Untergrund setzt sich im Gebiet wie folgt zusammen (siehe Abbildung 2):

- Oberes Rotliegendes
(Mülsen Formation) [1]

- Unteres Rotliegendes [2]
- Siles (Oberkarbon) [3]
- Preßnitzer Gruppe und

Äquivalente [4]
- Höheres Ordovizium, Silur und

Devon, ungegliedert Ordovizium [5]
- Gehängelehm u. -schutt (<2m) [6]
- Niederterrassen, Saale-Kaltzeit [7]
- Auenterrassen [8]
- Hochterrassen, Tertiär [9]
- Phycoden-Folge [10]

Abbildung 2:  Auszug aus der digitalen, geologischen Übersichtskarte
(Quelle: www.umwelt.sachsen.de)

Die geologischen Verhältnisse des Plangebietes sind durch eiszeitliche und nacheiszeitliche

Ablagerungen geprägt.

11  https://www.natura2000.sachsen.de/316-wildenfelser-bach-und-zschockener-teiche-30827.html

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]
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Das Plangebiet kann in 2 unterschiedliche Geomorphotypen eingeteilt werden, das sind u.a.

das „Riedel-Rücken-Tal Mosaik“ sowie im südwestlichen Bereich das „Tal-Hang Mosaik“. 12

Von Seiten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie wurde mitgeteilt: 13

Im Vorfeld der Planung von künftigen Baumaßnahmen wird die Durchführung von orts- und

vorhabenkonkreten Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 und DIN 4020 empfohlen.

Der geotechnische Bericht dazu sollte u.a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu den

Grundwasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen (einschließlich

Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich der gewählten Bauverfahrensweisen (z.B.

Erdarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten Maßnahmen nach DIN EN 1997 einer

geotechnischen Kategorie zugeordnet werden, die den notwendigen Umfang an Erkun-

dungsmaßnahmen und an zu erbringenden Nachweisen eingrenzt. Falls sich bautechnische

Vorgaben ändern o. auch die angetroffenen geologischen Verhältnisse von den erkundeten

abweichen, sollte eine Überprüfung u. ggf. Anpassung der jeweiligen Baugrunduntersuchung

erfolgen. Bei der Planung und Herstellung von Verkehrswegen nach RStO 12, ist das

Plangebiet der Frosteinwirkungszone lll zuzuordnen.

Die aufgeführten Geotope besitzen keinen gesetzlichen Schutzstatus als Naturdenkmäler i.S.

des BNatSchG § 28 (siehe Auszüge aus dem sächsischen Geotopkataster des LfULG). Nach

Rücksprache mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Landkreises am

26.10.2021 besteht jedoch ein indirekter gesetzlicher Schutzstatus über die Fauna-FIora-

HabitatrichtIinie (FFH-Gebiete), wodurch eine Ausweisung als Naturdenkmal gemäß dem

BNatSchG nicht nötig ist. Die Abteilung Geologie des LfULG ist für die fachliche Beurteilung

von Geotopen zuständig; stellt in diesem Zusammenhang selbst aber keine Genehmigungs-

behörde dar. Bei Vorliegen eines Schutzstatus ist für genehmigungspflichtige Anliegen die

zuständige Vollzugsbehörde (Umweltamt des Landkreises Zwickau) zu kontaktieren.

12  www.naturraeume.lfz-dresden.de
13  Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie v. 16.11.2021 (AZ: 21-2511/589/1)

Tal-Hang Mosaik

Riedel-Rücken-Tal Mosaik

Abbildung 3: Darstellung der Geomorphotypen
(Quelle: www.naturraeume.lfz-dresden.de)
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Geotope in der Stadt Wildenfels: 14

Tabelle 5:  Geotope der Stadt Wildenfels
(Quelle: STN Landesamt f. Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie v. 16.11.2021 (AZ: 21-2511/589/1)

Geotop-Nr. Geotop-Name
Koordinaten

(UTM 33) Schutzstatus

287 KaIkbruch „Brunner“
329215,65/
5614599,53

Schutzstatus über Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
(FFH-Gebiete) Auskunft des Umweltamtes des
Landkreis Zwickau vom 26. 10.2021

288 Kieselschieferbruch
328910,65/
5614481,8

Schutzstatus über Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
(FFH-Gebiete) Auskunft des Umweltamtes des
Landkreis Zwickau vom 26. 10.2021

289 Ehemaliger Steinbruch
Junghänel

328911,59/
5614751,96

Schutzstatus über Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
(FFH-Gebiete) Auskunft des Umweltamtes des
Landkreis Zwickau vom 26. 10.2021

294 Ehemaliger Kalkbruch
„Roth“

330239,88/
5614437,92

Schutzstatus über Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
(FFH-Gebiete) Auskunft des Umweltamtes des
Landkreis Zwickau vom 26. 10.2021

295 Kalkbruch „Dörrer“
329998,6/

5614657,86 kein Schutzstatus bekannt

699
Hanganschnitt am

Betonturm im Lohbachtal
328586,74/
5615625,79

Aufschluss entfällt, Kreismülldeponie / nach
unserem Kenntnisstand durch Deponie
überschüttet und nicht mehr zugänglich

701
Steinbruch

„Herrschaftlicher Bruch“
bzw. Heidelbruch“

328586,74/
5615625,79

kein Schutzstatus bekannt

Weitere Geotope unmittelbar o. wenige Meter an der südlichen Gemeindegrenze in

Langenweißbach: 15

Tabelle 6: Geotope der Gemeinde Langenweißbach
(Quelle: STN Landesamt f. Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie v. 16.11.2021 (AZ:21-2511/589/1)

Geotop-Nr. Geotop-Name
Koordinaten

(UTM 33) Schutzstatus

290 Ehemaliger Kalkbruch
„Häslich“

331132,73/
5614491,8

Naturdenkmal (seit 10. 10. 1963)

291 Ehemaliger Kalkbruch
„Winter“

330808,28/
5614635,05

Naturdenkmal (seit 10. 10. 1963)

292
Ehemailiger Steinbruch
„Königl. Marmorbruch“

330530,43/
5614446,16 kein Schutzstatus bekannt

293
Ehemailiger Kalkbruch

„Pflanzenbruch“
330934,12/
5614529,87 Naturdenkmal (seit 10. 10.1963)

1177 Marmorbruch Grünau
330882,95/
5614501,92

kein Schutzstatus bekannt

Bei Vorliegen eines Schutzstatus i.S. des BNatSchG in den angrenzenden Geotopen der

Gemeinde Langenweißenbach ist für genehmigungspflichtige Anliegen an der Gemeinde-

grenze ebenfalls die zuständige Vollzugsbehörde (Umweltamt des Landkreises Zwickau) zu

kontaktieren.

14  Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie v. 16.11.2021 (AZ: 21-2511/589/1)
15  Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie v. 16.11.2021 (AZ: 21-2511/589/1)
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Geodaten 16

Für weitere Planungen besteht die Möglichkeit geologische Informationen in Form von

Schichtenverzeichnissen von Bodenaufschlüssen unter der URL www.geologie.sachsen.de zu

recherchieren, und bei entsprechender Eignung, in Baugrunduntersuchungen zu integrieren.

Zur Übergabe der Schichtenverzeichnisse senden Sie bitte eine E-Mail - Anfrage an

bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen.de.

In Auswertung des Geodatenarchivs des LfULG liegen im Plangebiet eine Vielzahl von

Bodenaufschlüsse vor (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4:  geologische Bodenaufschlüsse der Stadt Wildenfels
 (Quelle: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/)

Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen: 17

Geologische Untersuchungen (wie z. B. Erkundungsbohrungen) sowie die dazu gehörigen

Nachweisdaten sind spät. 2 Wochen vor Beginn dem LfULG als zuständige Behörde in

Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spät. 3 Monate nach dem Abschluss der geologischen

Untersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Labor-

analysen, Pumpversuche etc.) und spät. 6 Monate nach dem Abschluss der geologischen

Untersuchung sind die Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten)

an die zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG).

16  Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie v. 16.11.2021 (AZ: 21-2511/589/1)
17  Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie v. 16.11.2021 (AZ: 21-2511/589/1)
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Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer

Bohrungen sind unter der URL www. eolo ie.sachsen.de unter dem Link „Bohranzeige"

verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax" elektronisch erfolgen

(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba).

Die Regelungen des § 15 des Sächsischen KreisIaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes

(SächsKrWBodSchG) zur Übergabe v. Ergebnisberichten aus Erkundungen mit geowissen-

schaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeologische Unter-

suchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Landkreise, Kreisfreien Städte

und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts an das LfULG

bleiben vom GeolDG unberührt.

Boden

Das nordwestliche Bearbeitungsgebiet zählt zur Bodengesellschaft Lichtensteiner Löss-

hügelland mit „pseudovergleyte Parabraunerden“ [1] und ist durch Sedimentgesteine mit

Lockergesteinsdecken geprägt. Dabei dominieren eiszeitliche Sedimente (Lösslehme,

Schierferton). Das Wilkau-Haßlauer-Muldeland und die Nordwestrandstufe des Erzgebirges

mit „braunerdeartigen Böden“ [2] bauen den übrigen Teil des Geltungsbereiches aus. Das

Wilkau-Haßlauer-Muldeland wird durch Auen und Talböden sowie die Nordwestrandstufe des

Erzgebirges durch Schiefer mit Schuttdecken geprägt. Die vorhandene Bodenart ist Lehm und

Schluff. 18

Im Plangebiet sind gemäß der Erosionsgefährdungskarten des Landesamtes für Umwelt,

Landwirtschaft u. Geologie erosionsgefährdete Steillagen u. Abflussbahnen vorhanden. Des

18  www.naturraeume.lfz-dresden.de

Abbildung 5: Darstellung der Bodengesellschaften
(Quelle: www.naturraeume.lfz-dresden.de)

[1]

[2]
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Weiteren befinden sich im gesamten Plangebiet Bereiche der Zone 7 (>= 65,0) der Erosions-

gefährdung in Abhängigkeit von Bodenart, Hangneigung und Regenerosivität (KSR-Karte). 19

Schädliche Bodenveränderung lassen sich in den geochemischen Karten des LfULGs

erkennen. Im Kartenmaterial werden verschiedene Schadstoffe, die sich im Oberboden

ansammeln, abgebildet: 20

Arsen: 10 -< 20 / 20 -< 40 / 40 -< 80
z.T. 80 -< 160 mg/kg

Blei: 33 -< 55 / 50 -< 74 /
74 -< 165 mg/kg

Cadmium:  0,2 -< 0,4 / 0,4 -< 0,8 /
0,8 -< 1,6 mg/kg

Chrom: 16 -< 27 / 27 -< 45 /
45 -< 74 mg/kg

Kupfer:  16 -< 25 / 25 -< 37 / 55 -< 81 /
 81 -< 120 mg/kg

Nickel:  16 -<25 / 25 -< 36 / 36 -< 55 /
 55 -< 81 mg/kg

Quecksilber:  0,08 -<0,12 / 0,12 -< 0,20 /
 0,20 -< 0,33 / 0,33 -< 0,55 mg/kg

Zink:   90 - < 140 / 140 - < 200 /
 200 -< 300 mg/kg

Entsprechend der digitalen Bodenkarte 1:50.000 können für das Bearbeitungsgebiet folg-ende

Leitbodenformen festgestellt werden (siehe Abbildung 6):21

Abbildung 6: Auszug aus der Digitalen Bodenkarte 1:50.000
(Quelle: www.umwelt.sachsen.de)

19   https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/
20  https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/
21   https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/



FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT WILDENFELS BEGRÜNDUNG – ENTWURF

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH, INDUSTRIESTRAßE 1, 08280 AUE-BAD SCHLEMA SEITE 44 VON 185

Erläuterungen zur Karte:

BBn Braunerde aus periglaziaerem Grus führendem Schluff flach über periglaziaerem Sandgrus

GGa  Auengley aus fluvilimnogenem Schluff (Auenschluff) über tiefem fluvilimnogenem Kiessand

SS-GG Pseudogley-Gley aus umgelagertem Grus führendem Schluff über periglaziaerem Grus
führendem Sand

RQn  Regosol aus gekipptem Schluffgrus über tiefem periglaziaerem führendem Schluff

LL-SS  Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziaerem Kies führendem Lehm über fluvilimnogenem
Kies führendem Lehm

SS-BB Pseudogley-Braunerde aus periglaziaerem Grus führendem Schluff flach über periglaziarem
Grus führendem Lehm

YKn Kolluvisol aus umgelagertem Kies führendem Lehm über tiefem periglaziaerem Kies
führendem Schluff

SSn Pseudogley aus periglaziaerem Grus führendem Lehm über periglaziaerem Grus führendem
Schluff

BB-RZ Braunerde-Pararendzina aus überlagertem Gruslehm flach über periglaziaerem Carbonatschutt

BB-RN Braunerde-Ranker aus umgelagertem Grusslehm flach über verwittertem Schluff

OLn Lockersyrosem aus gekipptem Sand

ABn Vega aus fluvilimnogenem Sand über fluvilimnogenem Kies führendem Sand

sBB pseudovergleyte Braunerde aus periglaziaerem Grusschutt flach über periglaziaerem Schutt

aSS Vega aus fluvilimnogenem Sand über fluvilimnogenem Kies führendem Sand

YOn Hortisol aus gekipptem Grus führendem Lehm über tiefem gekipptem Grus führendem Schluff

GGn Gley aus umgelagertem Grus führendem Schluff über fluvilimnogenem Lehmgrus

SS-LL Pseudogley-Parabraunerde aus periglaziaerem Grus führendem Lehm über periglaziaerem
Gruslehm

Auswertung Karten Bodenfunktionen

Für die Beschreibung der im Plangebiet auftretenden Böden und deren Funktionen sind

folgende bodenkundliche Daten aus den Auswertungskarten Bodenschutz 1:50.000 zu den

natürlichen Bodenfunktionen herauslesen: 22

Natürliche Bodenfruchtbarkeit: Wasserspeichervermögen:

Abbildung 7:  natürliche Bodenfruchtbarkeit (links) und Wasserspeichervermögen des Bodens (rechts)

(Quelle: www.umwelt.sachsen.de)

22 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/ida/
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Filter und Puffer für Schadstoffe: Erodierbarkeit des Bodens:

Abbildung 8:  Filter und Puffer für Schadstoffe (links) und Erodierbarkeit des Bodens (rechts)

(Quelle: www.umwelt.sachsen.de)

Für die Bewertung der Bodenteilfunktion Lebensraum wird u.a. das Kriterium natürliche

Bodenfruchtbarkeit herangezogen. Unter "Natürliche Bodenfruchtbarkeit" wird die natürliche

Bodenfruchtbarkeit des Bodens in seiner Funktion für höhere Pflanzen verstanden. Hierbei

bleibt unberücksichtigt inwieweit die Ertragsleistung von der Bewirtschaftung und Pflanzenart

abhängt. Die Bewertung der "Natürlichen Bodenfruchtbarkeit" erfolgt durch die Beurteilung der

nutzbaren Feldkapazität des effektiven Wurzelraumes. Die Kenndaten hierfür sind: Bodenart

des Feinbodens, Grobbodenanteile, Durchwurzelungstiefe, Horizont-Schichtfolge, kapillarer

Aufstieg aus dem Grundwasser, Hauptflächennutzungsdaten, Reliefinformationen sowie

Trockenrohdichte und Humusgehalte des Bodens. Für die Ableitung der natürlichen

Bodenfruchtbarkeit werden ca. 1200 Leitprofildaten Boden des FIS Boden herangezogen.

Zusätzlich werden die Polygone der Bodenkarte nach Hauptflächennutzungsarten (Wald,

Grünland, sonst.) unterschieden, so dass durch ein Leitprofil unterschiedliche Flächenaus-

sagen möglich sind. Insgesamt liegt eine Anzahl von 2000 Flächendaten für die Boden-

funktionsbewertung vor. Die fünf Bewertungsstufen der Kartenlegende sagen über sehr

geringe bis sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit der Böden in der Fläche aus.

Für die Bewertung der Bodenteilfunktion "Bestandteil des Wasserkreislaufes" wird u.a. das

Kriterium Wasserspeichervermögen des Bodens herangezogen. Bei der Ableitung d. Boden-

teilfunktion erfolgt eine Einschätzung der nutzbaren Feldkapazität über den durchwurzel-baren

Bodenraum bis grundsätzlich 150 cm Bodentiefe, sofern eine Mächtigkeit des Bodens dafür

vorliegt. Die Mächtigkeit kann mechanisch, physiologisch o. ökotoxikologisch begrenzt sein.

Für die Bewertung der Bodenteilfunktion "Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen" wird

u.a. das Kriterium "Filter und Puffer für Schadstoffe" herangezogen. Unter "Filter und Puffer

für Schadstoffe" wird die Fähigkeit des Bodens verstanden, gelöste oder suspendierte Stoffe

von ihrem Transportmittel zu trennen. Die Fähigkeit kann aus mechanischen o. physikalisch-

chemischen Filtereigenschaften abgeleitet werden. Für die Bewertung der Gesamtwirkung von
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Filter und Puffervermögen eines Bodens wurden die sowohl im Labor und Gelände erhobenen

(Bodenart, Steingehalt, Grundwasserstand) als auch die nach KA6 abgeleiteten Daten (Luft-

und Kationenaustauschkapazität) verwendet.23

Rohstoffgeologie

Innerhalb der Grenzen der Stadt Wildenfels sind verschiedene oberflächennahe Rohstoff-

vorkommen verbreitet (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Rohstoffvorkommen
(Quelle: www.umwelt.sachsen.de)

Ingenieurgeologie

Die Stadt Wildenfels befindet sich innerhalb der Erdbebenzone 1 und ist der geologischen

Untergrundklasse R (Festgestein, Fels) zugeordnet. Auf die DIN 4149:2005-4 (Bauten in

deutschen Erdbebengebieten) wird hingewiesen.24

Hydrogeologie

Laut der Hydrogeologischen Übersichtskarte 1: 200.000 (HÜK 200) des Landesamtes für

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie befindet sich das Plangebiet im hydrogeologischen

Grossraum „SE-deutsches Grundgebirge“. Das Tal der Zwickauer Mulde und der südöstliche

Teil des Stadtgebietes werden durch den hydrogeologischen Raum „Erzgebirge/Vogtland“

geprägt. Der übrige Teil des Gebietes befindet sich im „SE-deutschen Schiefergebirge“. Das

„SE-deutsche Schiefergebirge“ wird durch Lockergesteine mit Porengrundwasserleitern sowie

das „Erzgebirge/Vogtland“ durch Festgestein mit Poren/-Kluftgrundwasserleitern

charakterisiert. Des Weiteren kann das Plangebiet in hydrogeologische Teilräume gegliedert

23  https://www.boden.sachsen.de/bodenfunktionen-17860.html
24  https://www.geologie.sachsen.de/erdbebengefaehrdung-27230.html

Fruchtschiefer

Glimmerfels

Diabastuff

Fruchtschiefer

Kaltstein

Lehme und Mergel
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werden. Der hydrogeologischen Teilraum „Vorerzgebirgssenke“ baut den nördlichen Bereich

sowie der „Fichtelgebirgs-Erzgebirgs-Paläozoikum“ den südlichen Teil des Gebietes auf.

Altbergbau, Hohlraumgebiete

Entsprechend der Hohlraumkarte liegt das Gebiet innerhalb von Gebieten, wo unterirdische

Hohlräume ausgewiesen sind (siehe Abbildung 10). 25

Abbildung 10: Auszug aus Hohlraumkarte
(Quelle: www.bergbau.sachsen.de)

Für geplante Baumaßnahmen in diesen Geltungsbereichen wird deshalb empfohlen, vor

Beginn entsprechend § 8 Abs. 1 der Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohl-

räumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung - SächsHohlrVO) v.

20.02.2012 (SächsGVBl. S. 191) konkrete objektbezogene bergbehördliche Mitteilungen beim

Sächsischen Oberbergamt einzuholen. 26

Bergbauberechtigungen 27

Die Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) ist Inhaberin des Berkwerks-

eigentums Wildenfels (BWE-Nr. 694/90) für den Bodenschatz Kalkstein/Kalksand.

Bei dem Bergwerkseigentum handelt es sich um eine Bergbauberechtigung im Sinne des

Bundesberggesetzes (BBergG). Auch im Falle einer Privatisierung des Bergwerkseigentums

durch die BWG bedarf die Ausübung dieser Bergbauberechtigung, d. h. die tatsächliche

Nutzung des Bodenschatzes, jedoch zwingend vorab der Zulassung eines Betriebsplans nach

25  http://www.bergbau.sachsen.de/8159.html
26  Stellungnahme Sächsisches Oberbergamt vom 02.11.2021 (AZ: 31-414675010/5-2021/34028)
27  Stellungnahme Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) vom 21.02.2022

Gebiete mit
unterirdischen
Hohlräumen
gemäß §8
SächsHohlrVO
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BBergG durch die zuständigen Bergbaubehörden auf Antrag eines Abbaubetriebes. Die BVVG

selbst wird einen solchen Antrag nicht initiieren und auch nicht stellen.

Als Geschäftsbesorger sind wir gleichwohl verpflichtet, die Werthaltigkeit der uns übert-

ragenen Vermögenswerte bis zur abschließenden Privatisierung zu erhalten und dafür Sorge

zu tragen, dass diese durch Maßnahmen Dritter nicht erschwert wird. Deshalb machen wir im

Rahmen von Planverfahren die Entscheidungsträger auf mögliche Konsequenzen aufmerk-

sam, die im Zusammenhang mit einer eventuellen späteren Privatisierung und Nutzung des

Bergwerkseigentums stehen können.

Ein späterer Abbau des Bodenschatzes durch einen Bergbaubetreiber zu Beschädigungen

der geplanten Anlagen führen und eventuell Bergschäden entstehen können, deren Ersatz

durch die BWG und BvS wir im eigenen Namen und als Bevollmächtigte der BvS vorsorglich

ausschließen.

Weiteren erfolgt eine separate Darstellung als Karte sowie in tabellarischer Form in der

Anlage 5 und Anlage 5-1.

Strahlenschutz 28

Die Belange des Strahlenschutzes sind zum derzeitigen Stand nicht unmittelbar berührt. Im

Rahmen der Beteiligung im weiteren Verfahren und in Einschätzung konkreter Einzelmaß-

nahmen wird die Vereinbarkeit der Planung mit den gesetzlichen Vorschriften zum Radon-

schutz und zu radiologisch relevanten Hinterlassenschaften zu beurteilen sein.

Restlöcher 29

Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes befinden sich die Restlöcher mehrerer alter

Tagebaue (Steinbrüche u. Lehmgruben). Für die Tagebaurestlöcher ergibt sich die ordnungs-

polizeiliche Zuständigkeit des Sächsischen Oberbergamtes aus dem § 3 der SächsHohlrVO.

Altablagerungen und Altstandorte 30

In der Stadt Wildenfels sind insgesamt 32 Altlastenverdachtsflächen ausgewiesen, wovon

15 Altablagerungen sowie 17 Altstandorte aufgeführt sind (siehe Abbildung 11). Die Altlasten-

verdachtsflächen wurden nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen. Des

Weiteren erfolgt eine separate Darstellung als Karte sowie in tabellarischer Form in der

Anlage 8 und Anlage 8-1.

Von den Altstandorten wurde bereits einer archiviert (Altlastenkennziffer 93200896). Bei der

bereits archivierten Altlastenverdachtsflächen, bei welcher kein weiterer Handlungsbedarf aus

altlastenrelevanter Sicht mehr gesehen wurde und auch zukünftig nicht zu erwarten ist.

28  Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft u. Geologie (LfULG) v. 16.11.2021 (AZ: 21-2511/589/1)
29  Stellungnahme Sächsisches Oberbergamt vom 02.11.2021 (AZ: 31-414675010/5-2021/34028)
30 Stellungnahme Landratsamt Zwickau – SG Untere Abfall-, Altlasten-u. Bodenschutzbehörde vom 19.01.2022

(Z: 1462-621.31.02383)
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Gemäß Verwaltungsvorschrift über das Sächsische Altlastenkataster (VwVSächsAltK)

Nr. IV Abs. 4 unterbleibt jedoch eine Löschung, um Doppeluntersuchungen zu vermeiden.

Abbildung 11: Auszug aus dem Sächsischen Altlastenkataster
(Quelle: Untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde Landratsamt Zwickau,

Stand:01/2022)

Gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB sollen im Flächennutzungsplan für bauliche Nutzungen vorge-

sehene Flächen gekennzeichnet werden, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten

Stoffen belastet sind. Laut Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbe-

lastungen des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren vom 25.07.2002 dient der Zweck

der Kennzeichnung als „Warnfunktion“ für weitere Planungsstufen.

Der Begriff für „bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen“ gilt auch für intensiv genutzte

Freiflächen wie z.B. Spiel- und Sportplätze, Parks, Dauerkleingärten und Kinderspielplätze.

Detaillierte Handlungserfordernisse für die einzelnen Altlastenverdachtsflächen ergaben sich

nach den beabsichtigten lokalen Nachnutzungsabsichten, d.h. es sind sodann einzelfall-

bezogene Abwägungen bzw. Bewertungen zwischen Altlastenverdacht und Nachnutzungen

durchzuführen.

Deponien 31

In der Stadt Wildenfels sind folgende Deponien in Inhaberschaft des Zweckverband

Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) ausgewiesen. Des Weiteren erfolgt eine separate

Darstellung als Karte sowie in tabellarischer Form in der Anlage 8 und Anlage 8-1 sowie noch

einige Detailangaben (Deponiepässe) in Anlage 8-2.:

31  Stellungnahme des Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) vom 20.05.2022
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